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4,4'-Diaminodiphenylmethan
(CAS-Nr.: 101-77-9)
Branche: Chemie

GEFAHR

Kann Krebs erzeugen. (H350)

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (H317)
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. (H341)
Schédigt die Organe. (H370)

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (H373)

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (H411)
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. (P201)

Staub nicht einatmen. (P260)

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. (P280)

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... (Hersteller kann, falls zweckmaBig, ein Reinigungsmittel angeben oder,
wenn Wasser eindeutig ungeeignet ist, ein alternatives Mittel empfehlen) waschen. (P302 + P352)

Verschuttete Mengen aufnehmen. (P391)

GHS-Einstufung

Sensibilisierung der Haut (Kapitel 3.4) - Kategorie 1 (Skin Sens. 1), H317

Keimzellmutagenitat (Kapitel 3.5) - Kategorie 2 (Muta. 2), H341
Karzinogenitat (Kapitel 3.6) - Kategorie 1B (Carc. 1B), H350

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) (Kapitel 3.8) - Kategorie 1 (STOT SE 1), H370
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) (Kapitel 3.9) - Kategorie 2 (STOT RE 2), H373
Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend (Kapitel 4.1) - Kategorie 2 (Aquatic Chronic 2), H411

Der Stoff ist im Anhang VI der CLP-Verordnung gelistet.

Bei der Einstufung nach GHS handelt es sich um eine Einstufung aus Anhang VI, die auch nach Auswertung von Herstellereinstufungen und

Literatur nicht um weitere Einstufungen erganzt werden muss.

Die Mindesteinstufung aus Anhang VI in die Gefahrenklasse Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) wurde anhand von Hersteller-

und Literaturangaben bestatigt.

Charakterisierung

4.4'-Diaminodiphenylmethan wird auch als DDM, DAPM,
4,4'-Methylendianilin, Bis(p-aminophenyl)methan,
Dianilinmethan, Methylenbisanilin und 4-(4-
Aminobenzyl)anilin bezeichnet.

Es handelt sich um einen weissen bis gelblichen,
schwach fischahnlich riechenden, pulvrigen oder
kristallinen Feststoff, der als Handelsprodukt entweder als
Granulat oder als etwa 120 °C heilde Schmelze vertrieben
wird.

Der Stoff ist gut I6slich in den meisten organischen
Loésungsmitteln wie z.B. Alkohol, Ether, Aceton und
Estern, wenig I6slich in Wasser.

Verwendet wird 4,4-Diaminodiphenylmethan  fast
vollstandig als Zwischenprodukt zur Herstellung von
Methylendiphenyldiisocyanat, aber auch als Vor- und
Zwischenprodukt fur Kunstharze, Klebstoffe, Farbstoffe
und als Harter flr Epoxidharze.

Der Stoff ist in Anhang XIV der REACH-Verordnung im
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe aufgefuhrt.
Er darf nur nach erteilter Zulassung vermarktet werden.
Nachgeschaltete Anwender durfen solche Stoffe nur fiir
zugelassene Verwendungen einsetzen.

Achtung! Die Geruchsschwelle von 4.4'-
Diaminodiphenylmethan liegt oberhalb des Grenzwertes,
d.h. wird der Geruch wahrgenommen, ist der Grenzwert
schon Uberschritten.

WBG

Die im Folgenden aufgefuhrten Stoffdaten, Einstufungen
sowie die beschriebenen Gefahren und MalRhahmen be-
ziehen sich auf 4,4'-Diaminodiphenylmethan als Granulat.
Fir 4,4'-Diaminodiphenylmethan als heisse Schmelze ist
in GisChem aufgrund des unterschiedlichen Gefahren-
potenzials ein gesondertes Datenblatt enthalten.
Schmelzpunkt: 89 °C

Siedepunkt: ca 398 °C

Flammpunkt: 220 °C

Ziindtemperatur: > 500 °C

Grenzwerte und weitere nationale
Einstufungen

4.4’-Diaminodiphenylmethan

In der TRGS 910 sind folgende stoffspezifische
Konzentrationswerte im Rahmen des gestuften
risikobezogenen Malnahmenkonzepts fir Tatigkeiten
mit krebserzeugenden Gefahrstoffen (ERB-Konzept)
festgelegt:

Akzeptanzkonzentration: 70 pg/m*® (festgelegt aus-
schlie3lich als Schichtmittelwert)
Toleranzkonzentration: 700 pug/m?
Spitzenbegrenzung der Toleranzkonzentration: Uber-

schreitungsfaktor (UF) 8; Kategorie fiir Kurzzeitwerte (I1)

Das Produkt aus Uberschreitungsfaktor und Uberschrei-
tungsdauer muss eingehalten werden: UF 8 x 15 min =
120 min (berechne Produkt (tatsachliche

Gefahrstoffinformationssystem

Chemikalien
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Uberschreitungsfaktor) x min). Max. 4 Uberschreitungen
pro Schicht, max. 60 min.

Geruchsschwelle: 500 mg/m?

Gefahr der Hautresorption (H)

Européischer Grenzwert (BOELV): 0,08 mg/m?
(gemessen oder berechnet anhand eines Bezugszeit-
raumes von 8 Stunden)

Der BOELV gilt nach Gefahrstoffverordnung in
Deutschland als einzuhaltender Grenzwert.
Krebserzeugend Kat. 1B (GefStoffV) - Stoffe, die als
krebserzeugend fir den Menschen angesehen werden
sollten.

Keimzellmutagen Kat. 2 (GefStoffV) - Stoffe, die wegen
moglicher erbgutverandernder Wirkung beim Menschen
Anlass zur Besorgnis geben

TA Luft (2021) 5.2.7.1.1 Karzinogener Stoff, Klasse Il
Die im Abgas enthaltenen Emissionen durfen als
Mindestanforderung insgesamt den Massenstrom 1,5
g/h oder die Massenkonzentration 0,5 mg/m?® nicht
Uberschreiten. (zur Umwelt-VwV von 2021)

Das Emissionsminimierungsgebot ist zu beachten.

Auch beim Vorhandensein mehrerer Stoffe derselben
Klasse durfen diese Werte nicht berschritten werden.
Zur Emission von Stoffen mehrerer Klassen gleichzeitig:
siehe TA Luft (2021).

WGK: 3 (stark wassergefahrdend), Kenn-Nr.: 913

Bei der WGK handelt es sich um eine gemaR AwSV im
Bundesanzeiger veroffentlichte Angabe.

Messung / Ermittlung

Ersatzstoffpriifung vornehmen und dokumentieren. Ist die
Substitution technisch nicht méglich, Stoff/Produkt soweit
technisch machbar im geschlossenen System ver-

wenden.
Beurteilung der Gefahrdung beim Einatmen (TRGS
402): Wirksamkeit der SchutzmalRnahmen durch

Messungen nachweisen.

Nach dem Stand der Technik kann der Akzeptanzwert
nach TRGS 910 unterschritten werden.

Messungen des Stoffes/Produktes insbesondere auch zur
frihzeitigen Ermittlung erhohter Exposition aufgrund
unvorhersehbarer Ereignisse oder Unfélle durchfiihren.
Informationen zu Messverfahren und zur Verteilung
typischer Messwerte auf die Risikobereiche sind in einem
Informationsblatt des IFA zu finden.

Beurteilung der Gefidhrdung bei Hautkontakt (TRGS
401):

Eine hohe Gefahrdung liegt vor:

bei allen Tatigkeiten mit Hautkontakt.

Eine geringe Gefdhrdung liegt vor:

bei kurzfristigem und kleinflaichigem Hautkontakt mit
verschmutzter  Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln  oder
Arbeitsflachen.

Bei mittlerer/hoher Gefahrdung zusatzlich:

Aufgrund der Hautgefahrdung prifen, ob ein Ersatzstoff
verwendet oder eine Verfahrensanderung durchgefiihrt
werden kann.  Wenn nicht mdglich, in der
Gefahrdungsbeurteilung begrinden.

Explosionsgefahren / Gefahrliche
Reaktionen

Die Anreicherung von Feinstaub kann zur Bildung
explosionsfahiger Staub-Luft-Gemische flihren.

Die Entzindung von Staub-Luft-Gemischen durch
Zundquellen wie z.B. elekitrische Gerate, offene
Flammen, Schweil3funken, statische Entladungen, in

Muhlen oder durch Garben von Schleiffunken (z.B.
Trennschleifer) ist mdglich.

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger
Warmeentwicklung.

Reagiert mit starken Sauren unter heftiger Warmeentwick-
lung.

Reagiert unter
Epoxidharzen.
Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefahrliche Gase
(z.B. Kohlenmonoxid, Stickoxide, Anilin).

heftiger Warmeentwicklung z.B. mit

Gesundheitsgefahrdung

Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme Uber die Haut
kann zu Gesundheitsschaden fuhren.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317).

Eine erbgutverandernde Wirkung von DAPM wird
vermutet (s. H341)!

DAPM ist im Tierversuch krebserzeugend (s. H350)!
Schadigt die Organe (H370).

Kann schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition
(H373).

Vorlbergehende Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Mudigkeit, Verwirrtheit, Hautverfarbung koén-
nen auftreten.

Kann Gesundheitsstérungen wie Leberschaden, Nieren-
schaden, Stoffwechselstérung, Augenschaden, Blutbild-
veranderungen (Methamoglobinbildung), Hautausschlage
verursachen.

Sensibilisierte Personen kénnen schon auf sehr geringe
Konzentrationen an DAPM reagieren und sollten deshalb
keinen weiteren Kontakt mit diesen Stoffen haben.

Technische und Organisatorische

SchutzmaBnahmen

Bei den MaRnahmen sind, sofern nach
Gefahrdungsbeurteilung nicht nur geringe Gefahrdung
vorliegt, die Besonderen SchutzmalRnahmen nach § 10
der GefStoffV zu treffen.

Anlagen einschlieBlich Eingabe- und Abfullstellen, Probe-
nahmevorrichtungen  sowie  Wiege- und  Misch-
arbeitsplatze als geschlossene Systeme (z.B. Ein-
hausung, Kapselung) ausfihren.

Ist das nach dem Stand der Technik nicht mdglich, an
diesen Stellen eine funktionstiichtige 6rtliche Absaugung
sicherstellen.

Abgesaugte Luft nicht zurlckfihren.

Absauganlage in regelmafigen Abstanden in Abhan-
gigkeit von der Verschmutzung reinigen.

Der Arbeitgeber hat der zustandigen Behdrde auf ihr
Verlangen weitergehende Informationen zu den Tatig-
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keiten mit DDM mitzuteilen, z.B. hinsichtlich der Ersatz-
stoffprifung.

Sofern eine betrachtliche Exposition von Arbeithehmern
zu erwarten ist und alle technischen Schutzmal3nahmen
ausgeschoépft sind, muss die Dauer der Exposition soweit
wie moglich verkurzt werden.

Die vom Arbeitgeber zur Verfigung gestellten
personlichen Schutzausriistungen missen vom
Arbeitnehmer getragen werden.

Der Arbeitgeber muss ein aktualisiertes Expositions-
verzeichnis fihren.

Es missen alle Arbeitnehmer dort aufgefiihrt werden, die
Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverandernden
oder fruchtbarkeitsgefahrdenden Stoffen ausflihren, bei
denen eine Gefahrdung der Gesundheit nicht aus-
geschlossen werden kann.

Das Verzeichnis muss mindestens 40 Jahre nach Ende
der Tatigkeit aufbewahrt werden. Bei Ausscheiden des
Mitarbeiters ist ihm ein Auszug mit seinen Expositions-
daten mitzugeben.

Der Arbeitgeber kann diese Pflicht auch durch Meldung
an die zentrale Expositionsdatenbank (ZED) erfiillen.
Gebinde nicht offen stehen lassen.

Verschmutzte Gerate in anderen Arbeitsbereichen nur
nach vorheriger Reinigung benutzen.

Reaktionsfahige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zu-
geben.

Beim Ab- und Umfiillen bzw. beim Mischen der Kompo-
nenten Staubentwicklung vermeiden.
Arbeitsplatze/-bereiche von anderen Arbeitsbereichen
raumlich trennen und entsprechend kennzeichnen.
Aufenthalt in diesem Arbeitsbereich nur von mit den
Arbeiten vertrauten Beschaftigten; deren Anzahl so gering
wie moglich halten.

Verbotszeichen D-P006 "Zutritt fir Unbefugte verboten"
sowie P002 "Rauchen verboten" anbringen.

Bei Arbeiten in Behaltern und engen Raumen (Befahren)
sind besondere SchutzmalRnahmen zu beachten.

Die Hoéhe von Abwurf-, Fill- und Schiittstellen moglichst
gering halten.

Sackentleergerate verwenden und entleerte Sacke in
Sackverdichtungsanlage geben.

Bei hoher Gefahrdung durch Hautkontakt mdglichst in
geschlossenen Anlagen arbeiten. Ist dies technisch nicht
mdglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.
Z.B. nur solche Arbeitsgerate verwenden, mit denen
Hautkontakt vermieden oder verringert wird.

Brand- und Explosionsschutz

Bei Transport- und Foérdervorgangen ist durch Abrieb
Staubexplosionsgefahr moglich.

Die Brand- und ExplosionsschutzmaRnahmen sind in
erster Linie auf gefahrlichere Stoffe und Brandlasten in
dem entsprechenden Arbeitsbereich abzustimmen.

HygienemaRnahmen
Einatmen von Stauben vermeiden!
Berthrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!

Vor Pausen und nach Arbeitsende Hande und andere ver-
schmutzte Korperstellen grindlich reinigen.
Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende
bzw. vor langeren Pausen verwenden (rlckfettende
Creme).

Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die
Haut mdglichst schonend reinigen, anschliellend
sorgfaltig abtrocknen.

Lésungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen
lassen.

Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
StralRen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren
gemal Gefahrdungsbeurteilung!!

Arbeitskleidung nicht ausschutteln oder abblasen - jedoch
haufig reinigen!

Kontaminierte Arbeitskleidung muss im Betrieb verbleiben
und erforderlichenfalls gereinigt werden.

Bei mittlerer oder hoher Gefédhrdung durch Hautkontakt
zusatzlich:

Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln, Reinigung
durch den Betrieb.

Separate Putzlappen und Reinigungstlicher fiir die Haut
und Maschinen oder Gerate verwenden.

Nahrungs- und Genussmittel getrennt von Arbeitsstoffen
aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen sind ver-
boten!

Personliche SchutzmafRhahmen

Augenschutz: Korbbrille.

Handschutz: Handschuhe aus:
Naturkautschuk/Naturlatex (NR; 0,5 mm), Polychloropren
(CR; 0,5 mm), Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm),
Butylkautschuk (Butyl; 0,5 mm), Fluorkautschuk (FKM;
0,7 mm) (Durchbruchzeit > 8 Stunden, max. Tragezeit 8
Stunden).

Die maximale Tragedauer kann unter Praxisbedingungen
deutlich geringer sein.

Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwoll-
unterziehhandschuhe empfehlenswert!

Die Schutzwirkung der Handschuhe gegenliber dem
Stoff/Gemisch ist unter Berlcksichtigung der Einsatz-
bedingungen beim Chemikalien-/Handschuhhersteller zu

erfragen oder zu prifen (s. Checkliste-
Schutzhandschuhe).
Bei Naturlatex-Handschuhen besteht Allergiegefahr -

wenn moglich andere Schutzhandschuhe einsetzen.
Gepuderte Einweghandschuhe aus Latex sind durch
puderfreie und allergenarme zu ersetzen.

Langerfristiges Tragen von Chemikalienschutzhand-
schuhen kann selbst eine Hautgeféahrdung
(Feuchtarbeit) darstellen. Vermeidung durch Einhaltung
von Tragezeiten und/oder Tatigkeitswechsel.

Beim langerfristigen Tragen von Chemikalienschutz-
handschuhen sind gegen Schweilbildung spezielle
Hautschutzmittel vor der Arbeit zu empfehlen (s. z.B.
Hautschutzmittel).
Diese konnen

allerdings die Schutzleistung der

www.gischem.de
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Handschuhe beeintrachtigen. Der Hautschutzplan muss
das Tragen von Schutzhandschuhen bertcksichtigen.
Atemschutz: Atemschutz bei Grenzwertlberschreitung,
z.B. Volimaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske mit:
Kombinationsfilter A-P2 (braun/weil})

Kombinationsfilter A-P3 (braun/weil})

Es wird empfohlen, Filtergerate mit Gebldse und Helm
oder Haube einzusetzen (z.B. TH2AP, TH3AP). Hierflr
bestehen keine Tragezeitbegrenzungen.

Korperschutz: Staubdichte Schutzkleidung.

Zur Auswahl von Chemikalienschutzkleidung finden Sie
Informationen in einem Flyer des Fachbereichs PSA der
DGUV.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Bei Tatigkeiten mit DDM ist, sofern eine wiederholte Expo-
sition nicht ausgeschlossen werden kann, arbeitsmedizi-
nische  Vorsorge regelmanig zu veranlassen
(Pflichtvorsorge).

Fur die arbeitsmedizinische Vorsorge kdnnen die
folgenden DGUV Empfehlungen herangezogen werden:
Gefahrdung der Haut

Aromatische Nitro- oder Aminoverbindungen

Falls aufgrund der Gefahrdungsbeurteilung das Tragen
von Atemschutz notwendig ist, ist arbeitsmedizinische
Vorsorge ggf. nach der DGUV Empfehlung Atemschutz-
gerate durchzuflhren.

Bei Tatigkeiten im Wechsel mit dem Tragen
flissigkeitsdichter Schutzhandschuhe kann Feuchtarbeit
vorliegen. Bei Feuchtarbeit von mehr als 2 Stunden pro
Tag st arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten
(Angebotsvorsorge).

Bei Feuchtarbeit von regelmaflig 4 Stunden oder mehr
pro Tag ist arbeitsmedizinische Vorsorge regelmafig zu
veranlassen (Pflichtvorsorge, z. B. unter Heranziehung
der DGUV Empfehlung Gefahrdung der Haut).

Beschaftigungsbeschrankungen

Jugendliche ab 15 Jahren durfen hiermit nur beschaftigt
werden:

wenn dieses zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich und die Aufsicht durch einen Fachkundigen
sowie betriebsarztliche oder sicherheitstechnische Betreu-
ung gewahrleistet ist.

Werdende Mitter dirfen diesem Stoff/Produkt nicht
ausgesetzt sein, d.h. die arbeitsbedingte Exposition darf

nicht hoéher als die Hintergrundbelastung sein
("unverantwortbare Gefahrdung" nach Mutterschutz-
gesetz).

Schadensfall

Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschittetem
Produkt immer personliche Schutzausriistung tragen: Auf
jeden Fall Schutzbrille, Handschuhe sowie bei groReren
Mengen Atemschutz.

Verschuttetes Produkt unter Staubvermeidung auf-
nehmen und wie unter Entsorgung beschrieben ver-
fahren.

Die Staubentwicklung kann durch Anfeuchten mit 60-70
%igem Ethanol vermindert werden.

Produkt ist brennbar, doch nur kurzes Anbrennen und
rasches Ausldschen von selbst.

Geeignete Loschmittel: Schaum, Loéschpulver, Kohlen-
dioxid oder Wassernebel. Nicht zu verwenden: Wasser im
Vollstrahl!

Bei Anwendung von Kohlendioxid als Léschmittel fir Fest-
stoffe besteht Riickziindungsgefahr.

Bei Brand entstehen gefahrliche Gase/Dampfe (z.B.
Kohlenmonoxid, Stickoxide, Anilin).

Bei Brand in der Umgebung Behalter mit Sprihwasser
kihlen.

Brandbekdmpfung gréRerer Brande nur mit umgebungs-
luftunabhangigem Atemschutzgerat!

Das Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation
muss verhindert werden.

Erste Hilfe

Nach Augenkontakt: Augen unter Schutz des unver-
letzten Auges sofort ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei
geoffneten Augenlidern mit Wasser spulen.

Steriler Schutzverband.

Augenarztliche Behandlung.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung,
Unterwasche und Schuhe, sofort ausziehen;
Selbstschutz achten.

Haut mit viel Wasser, gegebenenfalls mit PEG 400
spulen.

Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem
Gefahrenbereich bringen.

Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.

Bei Atemstillstand kinstliche Beatmung nach Mdglichkeit
mit Beatmungsgerat, auf jeden Fall Stoffkontakt bzw. Ein-
atmen des Stoffes/Produktes vermeiden (Selbstschutz).
Nach Verschlucken: Sofortiges kraftiges Ausspulen des
Mundes.

Wasser in  kleinen
(Verdinnungseffekt).
Hinweise fiir den Arzt: Antidot: Toluidinblau.

Sonstiges: Erkrankungen durch DAPM sind meldepflich-
tige Berufskrankheiten (BK-Nummer 1301, 5101, 4301).

auch
auf

Schlucken  trinken lassen

Entsorgung

Auch kleine Mengen nicht Uber die Kanalisation oder
Mulltonne entsorgen.

Gefahrlicher Abfall nach AVV.

Lagerung

Behalter dicht geschlossen an einem kihlen, gut ge-
lifteten Ort lagern.

Unter Verschluss oder so aufbewahren oder lagern, dass
nur fachkundige und zuverldssige Personen Zugang
haben.

www.gischem.de


https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000048
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000142
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
http://www.dguv.de/medien/fb-psa/de/regelwerk/praxishilfen/flyer.pdf
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000118
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000090
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000145
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000145
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000132
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000145
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000118
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000170
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000170
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000170
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000170
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000170
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000170
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000170
https://www.gischem.de/GLOSSAR_LINK:01___0000000006

4,4'-Diaminodiphenylmethan (Branche: Chemie)

Seite 5 von 6

Dies wird z.B. erfullt durch Lagerung in einem ab-
geschlossenen Chemikalienschrank, einem abschlief3-
baren Gebaude oder einem Betriebsgelande mit Werks-
zaun und Zugangskontrolle.

Verbotszeichen D-P006 "Zutritt fur Unbefugte verboten"
anbringen.

Fur Lager mit einer Ausdehnung ab 800 m? sind
Alarmierungseinrichtungen  vorzusehen, z.B. eine
Lautsprecheranlage.

Lagerabschnitte sind von anderen Raumen, Gebauden
oder untereinander durch F 90-Wande und bei Lagerung
in Gebauden auch durch F 90-Decken abzutrennen.

Fir Raume mit mehr als 1600 m? oder mit Lagermengen
von mehr als 10 t sind zusatzliche Anforderungen zu
beachten.

Bei Lagerung im Freien missen die Wande die
Lagerhéhe mindestens um 1 m und die Lagertiefe an der
offenen Seite mindestens um 0,5 m Uberschreiten.

Sind diese Lager nicht durch Wande getrennt, missen
Mindestabstande eingehalten werden.

Lagergiter so stapeln oder sichern, dass die
Standsicherheit unter Beachtung der mechanischen
Stabilitdt der Verpackungen und Behalter gewahrleistet
ist.

Behalter, vor allem zerbrechliche Gefalle, sind so zu
stapeln oder zu sichern, dass sie nicht aus den
Regalfachern fallen kénnen.

Behalter nur in einer Hohe aufbewahren, dass sie noch
sicher enthommen und abgestellt werden kénnen. Gdf.
Tritte, Leitern oder Bihnen verwenden.
Zusammenlagerungsbeschriankungen (nach Lager-
klassen der TRGS 510; die Zahlen in Klammern geben
die jeweiligen Lagerklassen an):

Dieser Stoff/dieses Produkt gehort zur Lagerklasse 6.1C.
Separate Lagerung von explosiven Stoffen (1), Gasen (2),
sonstigen explosionsgefahrlichen Stoffen (4.1A), stark
oxidierend wirkenden Stoffen (5.1A) und Ammoniumnitrat
(5.1C).

Separate Lagerung von organischen Peroxiden und
selbstzersetzlichen Stoffen (5.2), ansteckungs-
gefahrlichen (6.2) und radioaktiven Stoffen (7).
Zusammenlagerung ist mit selbstentzindlichen Stoffen
(4.2), Stoffen, die in Bertihrung mit Wasser entziindbare
Gase bilden (4.3) und oxidierend wirkenden Stoffen
(5.1B) erlaubt, wenn keine wesentliche Gefahren-
erhéhung eintreten kann.

Dies kann durch Getrenntlagerung erreicht werden.
Sonstige Gefahrstoffe bis 200 kg dirfen abweichend von
diesen Regelungen im Lager fir diese Lagerklasse
hinzugelagert werden.
Zusammenlagerungsbeschrdnkungen  mussen  nicht
beachtet werden, wenn insgesamt nicht mehr als 400 kg
Gefahrstoffe gelagert werden, davon héchstens 200 kg je
Lagerklasse.

Generell ist eine Zusammenlagerung verboten, wenn dies
zu einer wesentlichen Gefahrdungserhéhung fiihren
wuirde, auch wenn die Stoffe in derselben Lagerklasse
sind.

Dies ist gegeben, wenn sie z.B. unterschiedliche
Léschmittel  bendtigen, unterschiedliche Temperatur-
bedingungen erfordern, sie miteinander unter Bildung
entziindbarer oder giftiger Gase oder unter Entstehung
eines Brandes reagieren.

Im selben Raum durfen keine Arzneimittel, Lebens- oder
Futtermittel einschliel3lich deren Zusatzstoffe, Kosmetika
oder Genussmittel aufbewahrt oder gelagert werden.

In Lagern, in denen mehr als 200 kg an brennbaren
Gefahrstoffen gelagert werden, missen zusatzliche
MaRnahmen zum Brandschutz getroffen werden.

In der Regel liegt bei einer Lagerung von mehr als 200 kg
brennbarer Stoffe eine gefahrdrohende Menge vor, bei
Feststoffen der Lagerklasse 11 ist von einer gréReren
Menge auszugehen.

In Lagern, in denen mehr als 200 kg dieser Stoffe
gelagert werden, muss ein Alarmplan erstellt werden und
stoffspezifische Informationen bereitgehalten werden (s.
Checkliste "Betriebsstérungen Lager").

Beschaftigte im Lager missen regelmaRig ben, wie sie
sich beim Freiwerden der im Lager befindlichen Stoffe,
bei einem Brand oder einem sonstigen Notfall in
Sicherheit bringen kénnen.

Die zeitlichen Abstande der Notfallibungen sind in der
Gefahrdungsbeurteilung festzulegen.

Anforderungen des Wasserrechts an HBV- und LAU-
Anlagen (s. auch Checkliste-Wasserrecht):

Anlagen mit bis zu 0,22 m® oder 0,2 Tonnen werden der
Gefahrdungsstufe A zugeordnet.

Das Ruckhaltevolumen muss so grol3 sein, dass aus-
tretende Stoffe bis zum Wirksamwerden geeigneter
Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Abdichten des Lecks,
Absperren von Betriebsteilen) aufgefangen werden
konnen.

Abhangig vom Rauminhalt der Anlage zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen gelten Anforderungen wie
die Pflicht zur Anzeige bei der unteren Wasserbehorde,
Fachbetriebspflichten oder die Prifung durch Sach-
verstandige.

Bei Gefahrdungsstufe A entfallt die Anzeigepflicht,
dennoch sind die Anlagen innerbetrieblich zu
dokumentieren.

Nahere Informationen hierzu erhalten Sie von lhrer

zustandigen Unteren Wasserbehdrde, Sachverstandigen-
organisationen, Giite- und Uberwachungsgemeinschaften
oder von nach WHG zertifizierten Fachbetrieben.

Die Lagerflache muss den betriebstechnischen
Anforderungen genigen und die Behalter dicht
verschlossen, gegen Witterungseinflisse geschutzt und
stoffbesténdig sein. Bei Mengen uber 1000to mussen
Lager bei der Behdrde angezeigt werden.

Als Stoff/Produkt der WGK 3 erfordert die Lagerung von
mehr als 1 t je Lagerabschnitt eine Léschwasser-Rick-
halteanlage.

Bei Zusammenlagerung wassergefahrdender Stoffe/Pro-
dukte unterschiedlicher WGK muss die Menge mit Hilfe
einer Umrechnungsregel ermittelt werden.

www.gischem.de
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             Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zugeben.
          
           
             Beim Ab- und Umfüllen bzw. beim Mischen der Komponenten Staubentwicklung vermeiden.
          
           
             Arbeitsplätze/-bereiche von anderen Arbeitsbereichen räumlich trennen und entsprechend kennzeichnen. Aufenthalt in diesem Arbeitsbereich nur von mit den Arbeiten vertrauten Beschäftigten; deren Anzahl so gering wie möglich halten.
          
           
             Verbotszeichen D-P006 "Zutritt für Unbefugte verboten" sowie P002 "Rauchen verboten"  anbringen.

          
           
             Bei Arbeiten in Behältern und engen Räumen (Befahren) sind besondere Schutzmaßnahmen zu beachten.
          
           
             Die Höhe von Abwurf-, Füll- und Schüttstellen möglichst gering halten. 
          
           
             Sackentleergeräte verwenden und entleerte Säcke in Sackverdichtungsanlage geben.
          
           
             Bei hoher Gefährdung durch Hautkontakt möglichst in geschlossenen Anlagen arbeiten. Ist dies technisch nicht möglich, Exposition nach Stand der Technik minimieren.
          
           
             Z.B. nur solche Arbeitsgeräte verwenden, mit denen Hautkontakt vermieden oder verringert wird.
          
        
         
           Einatmen von Stäuben vermeiden!
        
         
           Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden!
        
         
           Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
        
         
           Hautpflegemittel nach der Hautreinigung am Arbeitsende bzw. vor längeren Pausen verwenden (rückfettende Creme).
        
         
           Stoff-/Produktreste sofort von der Haut entfernen und die Haut möglichst schonend reinigen, anschließend sorgfältig abtrocknen.
        
         
           Lösungen auf der Haut abwaschen, nicht eintrocknen lassen.
        
         
           Bei der Arbeit keinen Arm- oder Handschmuck tragen.
        
         
           Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren gemäß Gefährdungsbeurteilung!!
        
         
           Arbeitskleidung nicht ausschütteln oder abblasen - jedoch häufig reinigen!
        
         
           Kontaminierte Arbeitskleidung muss im Betrieb verbleiben und erforderlichenfalls gereinigt werden.
        
         
           Bei mittlerer oder hoher Gefährdung durch Hautkontakt zusätzlich:
        
         
           Verschmutzte Arbeitskleidung sofort wechseln, Reinigung durch den Betrieb.
        
         
           Separate Putzlappen und Reinigungstücher für die Haut und Maschinen oder Geräte verwenden.
        
         
           Nahrungs- und Genussmittel getrennt von Arbeitsstoffen aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen sind verboten!
        
      
    
     
       
         
           
             
          
        
         
           Ersatzstoffprüfung vornehmen und dokumentieren. Ist die Substitution technisch nicht möglich, Stoff/Produkt soweit technisch machbar im geschlossenen System verwenden.
        
         
           Beurteilung der Gefährdung beim Einatmen (TRGS 402): Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durch Messungen nachweisen.
        
         
           Nach dem Stand der Technik kann der Akzeptanzwert nach TRGS 910 unterschritten werden.
        
         
           Messungen des Stoffes/Produktes insbesondere auch zur frühzeitigen Ermittlung erhöhter Exposition aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder Unfälle durchführen.
        
         
           Beurteilung der Gefährdung bei Hautkontakt (TRGS 401):
        
         
           Eine hohe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei allen Tätigkeiten mit Hautkontakt.
        
         
           Eine geringe Gefährdung liegt vor:
        
         
           bei kurzfristigem und kleinflächigem Hautkontakt mit verschmutzter Arbeitskleidung, Arbeitsmitteln oder Arbeitsflächen.
        
         
           Bei mittlerer/hoher Gefährdung zusätzlich:
        
         
           Aufgrund der Hautgefährdung prüfen, ob ein Ersatzstoff verwendet oder eine Verfahrensänderung durchgeführt werden kann. Wenn nicht möglich, in der Gefährdungsbeurteilung begründen.
        
      
       
         
           
             Atemschutz bei Grenzwertüberschreitung, z.B.  Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske mit:
          
           
             Kombinationsfilter A-P2 (braun/weiß)
          
           
             Kombinationsfilter A-P3 (braun/weiß)
          
        
         
           
             Korbbrille.
          
        
         
           
             
               Naturkautschuk/Naturlatex (NR)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Polychloropren (CR)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Butylkautschuk (Butyl)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
           
             
               Fluorkautschuk (FKM)
            
             
               ge
               1
               h
            
          
        
      
    
     
       
         solid
         
           fest
        
         
           
             500
             mg/m3
          
           
             Die Geruchsschwelle von 4,4'-Diaminodiphenylmethan liegt oberhalb des Grenzwertes, d.h. wird der Geruch wahrgenommen, ist der Grenzwert schon überschritten.
          
        
      
       
         
           
             
               89
               °C
            
          
        
         
           
             
               ca
               398
               °C
            
          
        
         
           
             
               220
               °C
            
          
        
         
           
             gt
             500
             °C
          
        
      
    
     
       
         Reagiert mit starken Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung.
      
       
         Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung.
      
       
         Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Epoxidharzen.
      
       
         Zersetzt sich bei Erhitzen/Verbrennen in gefährliche Gase (z.B. Kohlenmonoxid, Stickoxide, Anilin).
      
    
     
     
     
     
     
       
         
           
             Er darf nur nach erteilter Zulassung vermarktet werden. Nachgeschaltete Anwender dürfen solche Stoffe nur für zugelassene Verwendungen einsetzen.
          
           
             Der Stoff ist in Anhang XIV der REACH-Verordnung im Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe aufgeführt.
          
        
      
       
         
           
             3
             
               913
               Kenn-Nr.: 913
            
             
               Bei der WGK handelt es sich um eine gemäß AwSV im Bundesanzeiger veröffentlichte Angabe.
            
          
           LGK 6.1C
        
      
    
     
       
         Garantie- und Haftungsausschluss:
      
       
         Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Daten von GisChem zwar sorgfältig erstellt und gepflegt werden, jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden kann.
      
       
         Der Verwender der Daten wird daher nicht von der Pflicht und Verantwortung, die Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit selbst zu überprüfen, befreit.
      
       
         Daher kann der Verwender die Träger von GisChem auch nicht für Fehler bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten gleich aus welchem Rechtsgrund haftbar machen.
      
       
         Ebenso wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass keine Garantie übernommen wird, dass die übermittelten Daten frei von Rechten Dritter sind. Auch diesbezüglich wird keine Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund übernommen.
      
       
         Im Übrigen haften die Träger von GisChem nach den gesetzlichen Bestimmungen jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit es nicht durch ein schuldhaftes Fehlverhalten der Träger von GisChem,
      
       
         deren gesetzliche Vertreter oder durch deren Erfüllungsgehilfen zu einer Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit kommt.
      
    
  


